
 

Hochschule Anhalt 
 

 

SATZUNG 
vom 15.12.2021 

 
zur Änderung der Neufassung der 

STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNG 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
 

 

BACHELOR 
für die Studiengänge 

 

BIOTECHNOLOGIE (BT), 
LEBENSMITTELTECHNOLOGIE (LT), 

PHARMATECHNIK (PT) UND 
VERFAHRENSTECHNIK (VT) 

 
als Studiengangsspezifische Bestimmungen 

vom 27.03.2019 
Veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 81/2019 vom 30.09.2019. 

 
 
 
Auf der Grundlage von § 77 Absatz 2, § 9 Absatz 1 und § 13 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBl. LSA 367, 368) sowie von § 12 Absatz 6 der Begründung zur 
Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 – 4 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages (Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 07.12.2017) wird die folgende Änderungssatzung erlassen. 1 

 
 

Artikel I 
Die Absätze § 1 Absatz (3) und § 2 Absatz (3) der studiengangsspezifischen Bestimmungen werden gestrichen. 
 

Artikel II 
(1) Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in Kraft. 

(2) Diese Satzung gilt für alle Studierenden, die ab dem 01.10.2022 immatrikuliert werden. 

(3) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Angewandte Biowissenschaften und 
Prozesstechnik vom 15.12.2021 und der Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt vom 27.01.2021. 

(4) Die Veröffentlichung erfolgt im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 89/2022 und zusätzlich im Internetpor-
tal der Hochschule Anhalt. 

 
 
 
Köthen, 27.01.2022 

 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Bagdahn 
Präsident der Hochschule Anhalt 

                                                 
1 Im Interesse der Lesbarkeit wurde auf die doppelte Darstellung von Personen-, Amts- und Funktionsbezeichnungen verzichtet, 
entsprechende Formulierungen im Maskulinum gelten auch im Femininum. 


